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Betreff:  Sandra  BRITZ  und  Mirco  VETTERKIND,  Deutschland;

Rodungsverfahren

ÖffentlicheBekanntmachung

einermündIichenVerhandlung

In foIgenderAngeIegenheit  wird  eine  mündliche  Verhandlung  anberaumt:

Frau  Sandra  Britz  und Herr  Mirco  Vetterkind,  beide  Grevenbroicher  Straße  25, D-47807  Krefeld,  haben

um die dauernde  Rodungsbewilligung  für  das Griindsti:ick  794/191,  KG St. Iorenzen  im Gitschtal,  im

Gesamtausmaß  von 580 m2 zum  Zwecke  der  Vornahme  eines  Geländeaushubs  und der Errichtung

eines  Wohnhauses  angesucht.  Ein konkretes  Bauvorhaben  liegt  bereits  vor.

Zum  Zwecke  der  Feststellung  des maßgeblichen  Sachverhaltes  ist nunmehr  die Durchführung  eines

Ortsaugenscheins  erforderlich  und  wird  in  dieser  Angelegenheit  eine  mündliche  Verhandlung

anberaumt:

Ort:

Datum:

Zeit:

beim  westlichen  Brunnen  in St. Lorenzen/Gi.,

03.  April  2024,

08.00  Uhr.

Beteiligte  können  persönlich  zur  Verhandlung  kommen  an ihrer  Stelle  einen  BevoIImächtigten/eine

Bevollmächtigte  entsenden  oder  gemeinsam  mit Ihrem/lhrer  Bevollmächtigten  kommen.

BevoIImächtigter/BevoIImächtigte  kann  eine  eigenberechtigte  natürliche  Person,  eine  juristische  Person

oder  eine  eingetragene  PersonengeseIIschaft  sein.  Personen,  die unbefugt  die Vertretung  anderer  zu

Erwerbszwecken  betreiben,  dürfen  nicht  bevollmächtigt  werden.

Der/Die  Bevollmächtigte  eines/einer  Beteiligten  muss  mit der  Sachlage  vertraut  sein  und sich durch

eine  schriffliche  Vollmacht  ausweisen  können.  Die  Vollmacht  hat  auf  Namen  oder  Firma  zu lauten.

Eine  schriftliche  Vollmacht  ist nicht  erforderlich,  wenn

@ sich der/die  Beteiligte  durch  eine  zur  berufsmäßigen  Parteienvertretung  befugte  Person  - z.B.  einen

Rechtsanwalt/eine  Rechtsanwältin,  einen  Notar/eine  Notarin,  einen  Wirtschaffstreuhänder/eine

Wirtschaffstreuhänderin  oder  einen  Ziviltechniker/eine  Ziviltechnikerin  - vertreten  lässt,

*  sich  der/die  Beteiligte  durch  uns  bekannte  Angehörige  (§36a  des  Allgemeinen

Verwaltungsverfahrensgesetzes  1991),  HaushaItsangehörige,  Angestellte  oder  durch  uns bekannte
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Funktionäre/Funktionärinnen  von  Organisationen,  vertreten  lässt und  kein  Zweifel  an  deren

Vertretungsbefugnis  besteht,

der/die  Beteiligte  gemeinsam  mit  seinem/ihrer  Bevollmächtigten  zur  Verhandlung  kommt.

Beteiligte  können  während  der  Amtsstunden  in folgende  Pläne  und sonstige  Behelfe  Einsicht  nehmen:

Lageplan.

Ort  der  Einsichtnahme:  Bezirkshauptmannschaft  Hermagor,  1. Stock,  Altbau,  Zimmer  110.

Rechtsgrundlagen:

§§ 17ff  und 170  Abs. I des  Forstgesetzes  1975  - ForstG,  BGBI.  Nr. 440/1975,  zuletzt  geändert  durch

BGBI.  I Nr. 144/2023;

§§ 40 bis 42 des  Allgemeinen  Verwaltungsverfahrensgesetzes  1991  - AVG, BGBI.  Nr. 51/1991  zuletzt

geändert  durch  BGBI.  I Nr. 88/2023.

Wir  weisen  darauf  hin, dass  die Verhandlung  - abgesehen  von dieser  Bekanntmachung  - durch

persönliche  Verständigung  der  uns bekannten  Beteiligten  am Verfahren  und durch  Verlautbarung  im

Internet  auf  der  Homepage  r3er Bezirkshauptmannschaft  Hermagor  kundgemacht  wird.

Beteiligte  verlieren  ihre  Parteistellung,  soweit  sie nicht  spätestens  am Tag vor  Beginn  der  Verhandlung

während  der  Amtsstunden  bei uns  oder  während  der  Verhandlung  Einwendungen  erheben.  Außerhalb

der Verhandlung  schrifflich  erhobene  Einwendungen  müssen  spätestens  am Tag vor Beginn  der

Verhandlung  bis zum  Ende  derAmtsstunden  bei uns eingelangt  sein.

Wenn  ein Beteiligter/eine  Beteiligte  jedoch  durch  ein unvorhergesehenes  oder  unabwendbares  Ereignis

verhindert  war,  rechtzeitig  Einwendungen  zu erheben  und ihn/sie  kein Verschulden  oder nur ein

miriuarer  Grad  äes l./ersehens  triffl,  kann  er/sie  binnen  zwei  Wochen  nach  Wegfall  des Hindernisses,

das  ihn/sie  an der  Erhebung  von  Einwendungen  gehindert  hat,  jedoch  spätestens  bis zum  Zeitpunkt  der

rechtskräfiigen  Entscheidung  der  Sache,  bei uns  Einwendungen  erheben.  Diese  Einwendungen  gelten

dann  als  rechtzeitig  erhoben.  Eine  längere  Ortsabwesenheit  stellt  kein  unvorhergesehenes  oder

unabwendbares  Ereignis  dar.

Mit freundlichen  Grüßen!

Für  den  Bezirkshauptmann:

Mag.  Jost
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